
5 Fakten, die
Schweineproduzenten über das
ZnO-Verbot der EU wissen sollten

Wir alle kennen die Überschriften, „Europäische Kommission verabschiedet ZnO-Verbot“ oder „Zinkoxid-
Einsatz  soll  auf  EU-Ebene  bis  2022  auslaufen“.  Die  EU-Gesetzgebung  sieht  offensichtlich  weitreichende
Änderungen für europäische Schweineproduzenten vor – aber im Dschungel der Abkürzungen und des
juristischen Fachvokabulars ist nicht immer klar, welche Institution worüber entscheidet und warum. Hier
sind  fünf  wichtige  Fakten,  die  Schweineproduzenten  dabei  helfen,  das  Zinkoxidverbot  der  EU
nachzuvollziehen.

1. Zinkoxid kann nur noch als
Futtermittelzusatz in niedriger Dosierung
verwendet werden
Da Schweine Zink benötigen, um verschiedene Stoffwechselfunktionen aufrechtzuerhalten, wird es ihrem
Futter beigemischt. Diese Nutzung wird nicht verboten: ZnO ist nach wie vor als Zinkquelle in dem für die
gesamte  EU  geltendem  Gemeinschaftsregister  der  Futtermittelzusatzstoffe  aufgeführt.  Die  Europäische
Kommission entscheidet anhand der Stellungnahmen der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit
(EFSA) – die die Kommission auch zu Themen wie Tierschutz und der Afrikanischen Schweinepest berät –
welche Produkte in  das Register  aufgenommen werden.  Die  EFSA geht  derzeit  davon aus,  dass ein

https://ew-nutrition.com/de/5-fakten-die-schweineproduzenten-ueber-das-zno-verbot-der-eu-wissen-sollten/
https://ew-nutrition.com/de/5-fakten-die-schweineproduzenten-ueber-das-zno-verbot-der-eu-wissen-sollten/
https://ew-nutrition.com/de/5-fakten-die-schweineproduzenten-ueber-das-zno-verbot-der-eu-wissen-sollten/
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/animal-feed-eu-reg-comm_register_feed_additives_1831-03.pdf


Gesamtgehalt  von  150ppm in  der  Ration  den  physiologischen  Bedarf  der  Tiere  an  Zink  deckt.  Die
Europäische Kommission hat aufgrund dieser Empfehlung 150ppm als gesetzliche Obergrenze für den
Zinkgehalt in Ferkelfutter festgelegt.

2. Die EU legt gemeinschaftliche Regeln
für Tierarzneimittel fest
ZnO-basierte  Produkte  zur  Behandlung  von  Absetzdurchfall  bei  Ferkeln  enthalten  dagegen
pharmakologische  Dosierungen  von  Zinkoxid.  Üblich  ist  dabei  eine  Dosierung  von  100mg  pro  kg
Körpergewicht und Tag an 14 aufeinanderfolgenden Tagen, was 2500ppm Zink im Futter entspricht. Diese
Produkte werden als Tierarzneimittel eingestuft und fallen daher unter die Richtlinie 2001/82/EG über
Tierarzneimittel  und  unter  die  Verordnung  (EG)  Nr.  726/2004.  Diese  Rechtsakte  enthalten  die  EU-
Vorschriften für Herstellung, Vertrieb und Zulassung von Tierarzneimitteln und legen den Grundstein für
die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA). Während die EFSA die Europäische Kommission in Bezug auf
Futtermittelzusatzstoffe berät, wendet sich die Kommission, wenn es um Tierarzneimittel geht, an die EMA.

Zinkoxid: zwei unterschiedliche Anwendungen, zwei unterschiedliche Situationen

3. Produktlizenzen sind ein nationales
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Thema – unterliegen jedoch der EU-
Kontrolle
Eines der Hauptthemen der EMA sind Genehmigungen für das Inverkehrbringen: Tierarzneimittel können in
der  EU nur  verkauft  und gehandelt  werden,  wenn für  ihr  Inverkehrbringen eine Genehmigung,  eine
spezielle  Zulassung,  vorliegt.  Je  nach Art  des Tierarzneimittel  und dem Zeitpunkt  seiner  erstmaligen
Marktplatzierung  wird  die  Genehmigung  für  das  Inverkehrbringen  entweder  von  der  EMA  oder  von
nationalen  Behörden  erteilt.  Zinkoxidhaltige  Tierarzneimittel  fallen  (bzw.  fielen)  in  den
Zuständigkeitsbereich der nationalen Zulassungsverfahren. Die nationalen Behörden sollen sich jedoch bei
Problemen mit  einem eingereichten  Antrag  an  das  EMA-Komitee  für  Tierarzneimittel  (Committee  for
Medicinal Products for Veterinary Use, CVMP) wenden. Bei Zinkoxid ist genau dieser Fall eingetreten.

4. Frankreich und die Niederlande leiteten
Überprüfung von Zinkoxid ein
Ein europäisches Unternehmen der Futtermittelindustrie hatte in Großbritannien eine Genehmigung für
das  Inverkehrbringen  seines  auf  ZnO  basierenden  Arzneifuttermittels  für  Ferkel  beantragt  –  in  der
Hoffnung,  dass  ein  sogenanntes  dezentrales  Zulassungsverfahren  stattfinden  würde.  Dieses  Verfahren
würde bedeuten,  dass  die  in  Großbritannien erteilte  Genehmigung für  das  Inverkehrbringen auch in
anderen EU-Ländern gültig wäre. Frankreich und die Niederlande lehnten dies jedoch aus Umweltgründen
ab. Anfänglich befand das CVMP, dass die Genehmigung für das Inverkehrbringen trotzdem erteilt werden
könne, Frankreich und die Niederlande bestanden jedoch weiterhin auf ihrer Position. In einer zweiten
Runde äußerten sie Zweifel  an der Wirksamkeit  von Risikominderungsmaßnahmen und betonten das
zusätzliche Problem der Antibiotikaresistenz. Diesmal waren sie erfolgreich.

5. Fazit: ZnO-Produkte erhalten keine
Genehmigung mehr für das
Inverkehrbringen
Im März 2017 gelangte das CVMP zu dem Schluss, dass die Vorteile von Zinkoxid zur Vorbeugung von
Absetzdurchfall die Risiken für die Umwelt nicht aufwiegen. Daher sprach das Komitee den nationalen
Behörden  die  Empfehlung  aus,  bestehende  Zulassungen  für  zinkoxidbasierte  Tierarzneimittel  zu
widerrufen und keine neuen Zulassungen mehr zu erteilen. Kurz darauf, am 26. Juni 2017, verabschiedete
die Europäische Kommission einen sogenannten Durchführungsbeschluss, was bedeutet, dass alle EU-
Länder die Empfehlung des CVMP  umsetzen müssen. Dieser Beschluss besagt auch, dass Länder den
Widerruf von Zulassungen aufschieben können, wenn sie der Ansicht sind, dass der Mangel an Alternativen
und  die  notwendigen  Änderungen  an  landwirtschaftlichen  Praktiken  zu  viel  Druck  auf  die  nationale
Schweineproduktion ausüben. Der Aufschub ist allerdings auf fünf Jahre begrenzt, dementsprechend muss
die Entscheidung spätestens bis zum 26. Juni 2022 umgesetzt werden.
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Die Hälfte der Zeit, bevor das Verbot von Zinkoxid als Tierarzneimittel in der gesamten EU Einzug hält, ist
um. Daher wird mit Hochdruck nach wirksamen Strategien gesucht, um Absetzdurchfall zu bekämpfen:
ohne Zink, aber durch kontinuierliche Verbesserungen im Management und in der Futterpraxis, sowie
durch die Unterstützung funktionaler, innovativer Futtermittelzusätze.

Von Sabria Regragui Mazili – Content editor EW Nutrition
Artikel verfügbar in Englisch, Niederländisch und Spanisch.

Verbot für Zinkoxid – höchste Zeit,
über Alternativen nachzudenken
Verfasser: Inge Heinzl, Fellipe Barbosa und Henning Gerstenkorn

Durchfall ist eine der Hauptursachen für wirtschaftliche Verluste in der Ferkelproduktion. Der
prophylaktische Einsatz von Zinkoxid (ZnO) in hoher Dosierung beugt dank seiner bakteriziden Wirkung
dem Auftreten von Durchfällen und einhergehendem Leistungsrückgang vor.

Doch Zink ist ein Schwermetall, das über die Gülle Böden und Gewässer kontaminiert. Außerdem ist der
Einsatz  von  Zinkoxid  mit  der  Entwicklung  von  Antibiotikaresistenzen  assoziiert,  zum  Beispiel  von
multiresistenten E. coli.

Deshalb  hat  die  Europäische  Kommission  beschlossen,  Tierarzneimittel  mit  pharmakologischen  ZnO-
Dosierungen  ab  2022  zu  verbieten.  Es  ist  höchste  Zeit  alternative  Strategien  zu  finden,  um in  der  Post-
Zinkoxid-Zeit die Schweineproduktion mit hoher Profitabilität weiterzuführen.

Ziel:  Starke  Darmgesundheit  durch
Stabilisierung der  Darmflora
Durchfall  ist  letztlich  das  Resultat  von  Dysbiosen,  der  Überhandnahme von  pathogenen  Keimen  im
kommensalen  Mikrobiom  des  Darms.  Für  eine  hohe  Wachstumsleistung  der  Tiere  ist  optimale
Darmgesundheit unerlässlich – und funktionale Futterzusätze können dies unterstützen:

Phytomoleküle  wie  Carvacrol,  Zimtaldehyd  und  Capsaicin  sind  hochpotente  sekundäre
Pflanzenstoffe.  Sie  schwächen  zum  Beispiel  die  Zellwände  von  Bakterien,  greifen  in  den
Enzymstoffwechsel  oder  Ionentransport  ein,  und  unterbrechen  die  Krankheits-auslösende
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interbakterielle  Kommunikation  (qorum  sensing).
Dank der sehr effizienten Absorption und Verstoffwechselung sind mittelkettige Triglyceride
und  Fettsäuren  eine  perfekte  Energiequelle  in  der  Ferkelernährung.  Sie  verbessern  die
Epithelstruktur der Darmschleimhaut und wirken antibakteriell.
Präbiotika, z.B. Mannan-Oligosaccharide, stimulieren selektiv das Wachstum von Probiotika,
also positiven Mikroorganismen wie Laktobazillen und Bifidobakterien.
Durch  die  direkte  Zugabe von  Probiotika,  die  als  Konkurrenten  zu  schädlichen Bakterien
fungieren, wiederum kann eine destabilisierte Darmflora regeneriert werden.
Organische  Säuren  können  den  pH-Wert  in  der  Bakterienzelle  senken  und  in  den
Proteinstoffwechsel eingreifen, dadurch hemmen sie bakterielles Wachstum und Virulenz.

Durch  eine  intelligente  Kombination  funktionaler  Futterzusätze  kann  somit  die  Darmgesundheit  und
Leistung von Ferkeln nach dem Absetzen wirkungsvoll unterstützt werden – ohne Zinkoxid.

 


